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A Rechtsgrundlagen des Bebauungsplans und der  
  örtlichen Bauvorschriften 
 
 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 

2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27. März 
2020 (BGBl. I S. 587) 

 Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. 
November 2017 (BGBl. I S. 3786) 

 Planzeichenverordnung (PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 
58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) ge-
ändert worden ist. 

 Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung vom 05. März 
2010 (GBl. 2010 S. 357, 358, ber. S. 416), zuletzt durch Gesetz vom 18. Juli 2019 
(GBl. S. 313) geändert. 

 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBl. 2000, 581, ber. S. 698), zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
17. Juni 2020 (GBl. S. 403) 

 Denkmalschutzgesetz (DschG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
06.12.1983 (GBl. S. 797), zuletzt geändert durch Artikel 37 der Verordnung vom 23. 
Februar 2017 (GBl. S. 99, 104) 

 Wassergesetz (WG) des Landes Baden-Württemberg vom 03.12.2013 (GBl. S. 389), in 
Kraft getreten am 22.12.2013 bzw. 01.01.2014, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 28. November 2018 (GBl. S. 439, 446). 

 Naturschutzgesetz (NatSchG) des Landes Baden-Württemberg in der Fas-sung 
der Bekanntmachung vom 23.06.2015 zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes 
vom 21.11.2017 (GBl. S. 597, ber. S. 643, ber. 2018, S. 4) 

 Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) des Landes Baden-
Württemberg vom 14. Dezember 2004 (GBl. S. 908), zuletzt geändert durch Artikel 
10 des Gesetzes vom 17. Dezember 2009 (GBl. S. 809, 815) 

 
 

B Allgemeine Angaben, Geltungsbereich 
 

Die bisher geltenden planungs- und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes „Ziegelei“ (rechtsverbindlich seit dem 09.09.1988) bleiben mit Ausnahme der 
nachfolgenden Änderungen / Ergänzungen unberührt bestehen und gelten weiter.  

Die nachfolgend genannten, bisher geltenden planungsrechtlichen Festsetzungen und Örtli-
chen Bauvorschriften des Bestandsbebauungsplans „Ziegelei“ werden durch die textlichen 
Festsetzungen und Vorschriften dieses Änderungsbebauungsplanes mit Örtlichen Bauvor-
schriften ersetzt.  

Dabei werden nachfolgend die ergänzten und geänderten Festsetzungen / Vorschriften  
kursiv dargestellt.  

Der genaue räumliche Geltungsbereich des Änderungsbebauungsplans ergibt sich aus dem 
zeichnerischen Teil zum Bebauungsplan. 
 



 
 

C Planungsrechtliche Festsetzungen 
  
In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt: 
 
Ergänzung der Festsetzung 2.1 (Gebäudehöhen) 
Im GE 1 ist abweichend vom Bestandsbebauungsplan eine Gebäudehöhe von der im Mittel 
gemessenen Geländeoberfläche bis zum Schnitt der Außenwand mit der Dachhaut von max. 
17,50 m zulässig. 

Diese Regelung erfolgt abweichend vom Bestandsbebauungsplan gemäß § 9 Abs. 1 Nr.1 
BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 und § 18 BauNVO als planungsrechtliche Festsetzung. 

 

 

 

 

AUSGEFERTIGT UND BEURKUNDET    

Gemmingen, den                     

BÜRGERMEISTERAMT  
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D Örtliche Bauvorschriften 
  (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 74 LBO) 
 
Hinweis: 
Eine Ergänzung der Festsetzung 2.1 (Gebäudehöhen) erfolgt abweichend vom Bestandsbe-
bauungsplan in Form einer planungsrechtlichen Festsetzung. 
 
 
 
 

AUSGEFERTIGT UND BEURKUNDET 

Gemmingen, den 
BÜRGERMEISTERAMT 
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E Hinweise und Empfehlungen für das  
  Baugenehmigungs- bzw. Kenntnisgabeverfahren  
 

1. Grundwasser / Erschließen von Grundwasser 
Das Plangebiet befindet sich außerhalb eines bestehenden oder geplanten Wasserschutz-
gebiets.  
Zementangreifendes Grundwasser wegen sulfathaltigen Gesteins ist auf Grundlage der am 
Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) vorhandenen Geodaten wahr-
scheinlich. 
Gemäß Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sind unvorhergesehene Erschließungen von Grund- 
und Schichtwasser unverzüglich dem Landratsamt als Untere Wasserschutzbehörde anzu-
zeigen. Die Arbeiten, die zur Erschließung von Grundwasser geführt haben, sind bis zu einer 
einvernehmlichen Regelung mit den Wasserbehörden einstweilen einzustellen. 
Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den Untergrund mit Grundwas-
serfreilegungen zu rechnen ist, sind der unteren Wasserbehörde beim Landratsamt Heil-
bronn rechtzeitig vor Ausführung anzuzeigen. 
Eine dauerhafte Grundwasserabsenkung ist unzulässig. 
 

2. Geotechnik 
Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am Landesamt für Geologie, Rohstoffe und 
Bergbau (LGRB) vorhandenen Geodaten im Verbreitungsbereich von Gesteinen der Grab-
feld-Formation (Gipskeuper). Diese werden bereichsweise von holozänen Abschwemm-
massen mit im Detail nicht bekannter Mächtigkeit überdeckt. Zudem befindet sich das Plan-
gebiet größtenteils im Bereich der Rohstoffabbaufläche der ehemaligen Ziegelei Gemmin-
gen, in der ggf. lokal mächtige Auffüllungen infolge des Abbauprozesses nicht ausgeschlos-
sen werden können.  
Das LGRB geht davon aus, dass für die Abbauböschungen rechnerische Standsicherheits-
nachweise erbracht wurden oder werden. Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nut-
zungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung geeignet sind sowie mit einem oberflächennahen 
saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des toni-
gen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens ist zu rechnen. 
Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind 
nicht auszuschließen. Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer geplant 
bzw. wasserwirtschaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwie-
sen und im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen Versickerungsgut-
achtens empfohlen. Wegen der Gefahr einer Verschlechterung der Baugrundeigenschaften 
sowie ggf. von Sulfatgesteinslösung im Untergrund sollte von der Errichtung technischer 
Versickerungsanlagen (z. B. Sickerschächte, Sickerbecken, Mulden-Rigolen-Systeme zur 
Versickerung) Abstand genommen werden. 
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten 
(z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des 
Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei Antreffen verkars-
tungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offenen bzw. lehmerfüllten Spalten) werden objektbezo-
gene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates 
Ingenieurbüro empfohlen. 
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Für Bohrungen besteht eine gesetzliche Anzeigepflicht (§ 4 Lagerstättengesetz) beim Lan-
desamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB). 
 

3. Erdaushub, Belange des Bodenschutzes 
Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen der Bodenschutzgesetze (BBodSchG und 
BodSchG BW), der bodenschutzrechtlichen Regelungen (BBodSchV, DIN 19731, DIN 
18915) und den schonenden und sparsamen Umgang mit Grund und Boden (§ 1a BauGB) 
wird hingewiesen. Der Bodenaushub ist auf das erforderliche Mindestmaß zu begrenzen.  
Anfallender überschüssiger Erdaushub (getrennt nach Ober- und Unterboden) hat nach 
Möglichkeit im Baugebiet zu verbleiben und ist dort wieder zu verwenden bzw. einzubauen. 
Das natürliche Gelände soll nur soweit verändert werden, als dies zur ordnungsgemäßen 
Errichtung baulicher Anlagen und Erschließung notwendig ist. 
Bei Ausbau, Zwischenlagerung und Einbau von Ober- und Unterboden sind die Hinweise der 
Informationsschrift des Ministeriums für Umwelt Baden-Württemberg "Erhaltung fruchtbaren 
und kulturfähigen Bodens bei Flächeninanspruchnahme" zu beachten. Auf die §§ 4 und 7 
des Bodenschutzgesetzes wird hingewiesen. 
In den nicht zur Bebauung vorgesehenen Bereichen sind Bodenverdichtungen zu vermeiden, 
um die natürliche Bodenkultur vor erheblichen und nachhaltigen Veränderungen zu schüt-
zen. Baustoffe, die zu einer Schadstoffbelastung von Wasser und Boden führen können, sind 
nicht zu verwenden. 
Bei allen Baumaßnahmen ist humoser Oberboden (Mutterboden) und Unterboden getrennt 
auszubauen, vorrangig einer Wiederverwertung zuzuführen und bis dahin getrennt zu lagern. 
Als Lager sind Mieten vorzusehen, die den Erhalt der Bodenfunktion nach § 1 BodSchG ge-
währleisten (Schütthöhe max. 2,0 m, Schutz vor Vernässung etc.). 
 

4. Altlasten / Bodenverunreinigungen 
Bodenbelastungen sind innerhalb des Plangebietes derzeit nicht bekannt. Sollten bei der 
Erschließung und Bebauung des Plangebietes bis dahin nicht gekannte Bodenverunreini-
gungen festgestellt werden, ist die zuständige Fachbehörde unverzüglich zu verständigen. 
 

5. Belange des Landesdenkmalamtes 
Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder Befunde 
entdeckt werden, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend einer Denkmalschutzbehörde oder 
der Gemeinde anzuzeigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikres-
te, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, auffällige Erdverfär-
bungen, etc.) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem 
Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer Verkürzung der Frist 
einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewie-
sen. Bei der Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit kurz-
fristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. Ausführende Baufirmen sollten schriftlich in 
Kenntnis gesetzt werden. 
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6. Entwässerung 
Die Ableitung von Drainagewasser von Gebäuden in angrenzende Schmutz- oder Misch-
wasserkanäle ist nicht zulässig. 
Aufgrund der Tiefenlage des Regenwasserkanals ist es i.d.R. nicht möglich, Gebäude-
Drainageleitungen von Gebäuden einzuleiten. Ein entsprechender individueller Schutz gegen 
drückendes Wasser ist somit beim Bauvorhaben zu berücksichtigen. 
Je nach Höhenlage der Kellergeschosse einer Bebauung sind aufgrund der Lage des Ent-
wässerungskanalsystems gegebenenfalls Hebeanlagen mit Rückstauverschluss zur Abwas-
serbeseitigung vorzusehen. 
Private Hofflächen dürfen nicht auf die öffentlichen Verkehrsflächen entwässert werden, 
sondern sind nach den a.a.R.d.T. an die Ortskanalisation anzuschließen oder dezentral zu 
beseitigen. 
Bei der Abnahme der Wasserversorgungsleitungen ist – in Absprache mit der Feuerwehr – 
eine Druckprobe bzw. eine Wassermengenmessung vorzunehmen. 
Die Entwässerung der geplanten Überdachung kann – auf Grundlage einer Stellungnahme 
des Büros Simon Umweltplanungen - grundsätzlich durch die Ableitung des Niederschlags-
wassers in die angrenzende Biotopfläche erfolgen. Die genaue Einleitungsstelle ist im Rah-
men des Baugenehmigungsverfahrens festzulegen.  
 

7. Hinweise zu Leitungstrassen 
Wasserversorgung: 
Im Plangebiet verläuft eine Hauptwasserversorgungsleitung (DN 200). Die Leitung ist durch 
Eintragung eines Leitungsrechtes „Haltung und Unterhaltung einer Wasserleitung mit den 
damit zusammenhängenden Nutzungsbeschränkungen“ für den Zweckverband WVG Mühl-
bach im Grundbuch gesichert. 
Das Leitungsrecht ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zu beachten. Die Lei-
tung muss im Falle eines Rohrbruchs jederzeit zugänglich sein. Zudem ist ein Schutzstreifen 
von 6 m einzuhalten. 
 
Telekommunikationslinien:  
In dem angrenzend an das Plangebiet verlaufenden Gehweg befinden sich TK-Linien der 
Telekom. Eine Überbauung der TK-Linie einschließlich Schutzstreifen ist nicht zulässig. Te-
lekommunikationsanlagen der Telekom sind bei Baumaßnahmen zu sichern. 
Bei der Bauausführung ist die Kabelschutzanweisung der Telekom und das Merkblatt „Bäu-
me, unterirdische Leitungen und Kanäle“ der Forschungsgesellschaft für Straßen und Ver-
kehrswesen, Ausgabe 2013 zu beachten.  
 
Gasversorgung: 
Im Bereich der bestehenden Straßen und Wege sind Erdgasleitungen vorhanden, die in Ab-
stimmung mit dem Straßenbaulastträger, bzw. Grundstückseigentümer verlegt wurden. 
Bei wesentlichen Änderungen der Höhenlage der Straßen- und Gehwegoberflächen [Abtrag 
> 10 cm, Auftrag > 30 cm] sowie bei anderen Maßnahmen, die die Gasleitungen tangieren, 
ist die Netze-Gesellschaft Südwest mbH,  
Technischer Service TSN, Siemensstr. 9, 76279 Ettlingen  
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rechtzeitig in die Planung mit einzubeziehen, um der Kostenminimierung bei evtl. erforderli-
chen Umbaumaßnahmen oder Umplanungen gerecht zu werden. Dasselbe gilt für evtl. Teil-
nahmen an Ausschreibungen von Bauleistungen. 
Sollten im Zuge dieser Maßnahme ausnahmsweise Umlegungen unserer Versorgungslei-
tungen erforderlich sein und hat die Gemeinde Ersatzansprüche gegenüber Dritten oder leis-
ten Dritte Zuschüsse, sind diese zur Minderung der Änderungskosten zu verwenden, soweit 
dies mit der Zweckbestimmung der geleisteten Zuschüsse in Einklang steht. Die Kostener-
stattungsregelung für förmlich festgelegte Sanierungsgebiete gemäß § 150 Baugesetzbuch 
bleibt unberührt. Bei dinglich gesicherten Verteilungsanlagen gilt die gesetzliche Folgekos-
tenregelung (§ 1023 BGB). 
Ein Anschluss zusätzlicher Straßen, bzw. neuer Netzanschlüsse an das vorhandene Netz ist 
technisch möglich; eine Entscheidung über den Ausbau kann jedoch erst anhand einer Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchung erfolgen, wenn ein entsprechender Bedarf für Erdgasanschlüsse 
besteht, bzw. keine Erschließung mit Nahwärme durch Dritte erfolgt. 
Bei neuen Erschließungsstraßen und -wegen sollte vorsichtshalber darauf geachtet werden, 
dass eine Trasse für eine Gasleitung vorgesehen wird. Bei Privatstraßen oder -wegen muss 
dann ein entsprechendes Leitungsrecht für die Gasleitung im Bebauungsplan eingetragen 
werden. 
Baumpflanzungen: Hinsichtlich der erforderlichen Abstände von hochstämmigen Bäumen 
gelten die Vorgaben des Technischen Regelwerkes DVGW GW 125 (M). Falls bei geplanten 
Baumpflanzungen der Mindestabstand von 2,50 m zu unseren Versorgungsleitungen unter-
schritten wird, sind mechanische Schutzmaßnahmen erforderlich, die durch den Erschlie-
ßungsträger abzustimmen, zu veranlassen und zu bezahlen sind. 
 

8.  Versorgungsleitungen, Verteileranlagen  
Die Gemeinde Gemmingen ist gem. § 126 Abs. 1 BauGB berechtigt, auf Anliegergrundstü-
cken Straßenbeleuchtungsmasten und gem. § 14 BauNVO ausnahmsweise Verteilerkästen 
und Fernmeldeanlagen zu erstellen bzw. erstellen zu lassen. Darüber hinaus sind Haltevor-
richtungen, Masten und Leitungen der Straßenbeleuchtung sowie Kennzeichen und Hin-
weisschilder für Erschließungsanlagen gemäß § 126 BauGB auf der privaten Grundstücks-
fläche zu dulden. 
 

9. Energiegewinnung 
Aus Gründen der Umweltvorsorge sind regenerative Energiesysteme grundsätzlich er-
wünscht. Im Rahmen der Festsetzungen sind diese Anlagen zulässig. 
Hinsichtlich der Nutzung regenerativer Energien über Erdwärmesonden gelten die Regelun-
gen des „Leitfadens zur Nutzung von Erdwärme mit Erdwärmesonden“ des Umweltministeri-
ums. Weitergehende Hinweise enthält das Informationssystem für Oberflächennahe Ge-
othermie für Baden-Württemberg (ISONG). Bei der Frage von Erdwärmesonden wird eine 
frühzeitige Kontaktaufnahme mit dem Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau und 
eine spezielle ingenieurtechnische Beratung sowie dem Landratsamt Heilbronn bezüglich 
eventueller Genehmigungen empfohlen. 
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10.  Artenverwendungsliste 
Folgende Gehölze können für Pflanzmaßnahmen im Rahmen der festgesetzten Pflanzgebo-
te verwendet werden: 

Das Anpflanzen von Koniferen und Nadelgehölzen ist im gesamten Plangebiet unzulässig: 

Bäume / Hochstämme: 
Botanische Bezeichnung Deutscher Name 
Fagus sylvatica Rotbuche 
Quercus petraea Traubeneiche 
Quercus robur Stieleiche 
Carpinus betulus Hainbuche 
Acer campestre Feldahorn 
Prunus avium Süßkirsche 
Fraxinus excelsior Esche 
Malus sylvestris Holzapfel 
Prunus domestica Zwetschge 
Sorbus aucuparia Eberesche 
Sorbus torminalis Elsbeere 
Juglans regia Walnuss 
Malus spec. Apfel i.S. 
Pyrus spec Birne i.S. 

Hinweis: Bei Birnensorten sind Oberösterreicher Weinbirne und Schweizer Wasserbirne we-
gen Feuerbrand bzw. Birnenverfall nicht zu verwenden. 
 
Gehölze für geschnittene Hecken zur Grundstückseinfriedigung  
 
Botanische Bezeichnung Deutscher Name 
Carpinus betulus Hainbuche 
Ligustrum vulgare Liguster 
Acer campestre Feldahorn 

 

Rankgewächse zur Begrünung von Fassaden 
Botanische Bezeichnung Deutscher Name 
Hedera helix Efeu 
Polygonum aubertii Knöterich 
Parthenocissus tricuspidata Wilder Wein 

 
Hinweis: Weitere Gehölzarten entsprechend der Vorschlagsliste der Beratungsstelle für 
Grünplanung und Obstbau des Landratsamtes Heilbronn sind möglich.  
 

11. Nachbarrecht 
Insbesondere bei Pflanzmaßnahmen und bei der Errichtung von Einfriedigungen sind die 
Bestimmungen des Gesetzes über das "Nachbarrecht Baden-Württemberg - NRG" zu be-
achten.  
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12. Artenschutzrechtliche Hinweise  
Für das Plangebiet liegt ein Fachbeitrag Artenschutz (Ingenieurbüro für Umweltplanung, 
Dipl.-Ing. Walter Simon, Mosbach, Stand 09.08.2019) vor. Gegenstand der Prüfung waren 
die in Baden-Württemberg aktuell vorkommenden Tier- und Pflanzenarten des Anhang IV 
der FFH-Richtlinie und die in Baden-Württemberg brütenden europäischen Vogelarten. Ge-
prüft wurde, ob eine erhebliche Beeinträchtigung geschützter Arten zu erwarten ist.  
Der Fachbeitrag Artenschutz kommt zu dem Ergebnis, dass Verbotstatbestände im Sinne 
des § 44 BNatSchG ausgeschlossen werden können. Vermeidungs- oder vorgezogene Aus-
gleichsmaßnahmen (CEF) sind deshalb nicht erforderlich. 
Auf das vorliegende Gutachten in der Anlage des Bebauungsplans wird verwiesen. 
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F Anlagen zum Bebauungsplan und zu den örtlichen  
  Bauvorschriften 
 
 Begründung 

 Fachbeitrag Artenschutz, Ingenieurbüro für Umweltplanung, Dipl.-Ing. Walter Simon, 
Mosbach, Stand 09.08.2019 
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